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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59 Abs1;

VVG §1;

Rechtssatz

Ein Bescheidspruch, durch den eine Verp6ichtung auferlegt wird, muss so bestimmt gefasst sein, dass einerseits dem

Bescheidadressaten die überprüfbare Möglichkeit gegeben wird, dem Leistungsauftrag zu entsprechen, und

andererseits die Durchsetzung im Wege einer allenfalls notwendig werdenden Zwangsvollstreckung (Ersatzvornahme)

nach dem VVG möglich ist.

Schlagworte
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